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I. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)   
 1.1 Kerngebiet MK (§ 7 BauNVO) 

 1.1.1 Nähere Bestimmung der zulässigen Nutzung (§ 1 Abs. 5-9 BauNVO) 

In dem Kerngebiet MK sind Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige 
großflächige Handelsbetriebe i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig. 

In dem Kerngebiet MK sind Einzelhandelsbetriebe mit folgenden zentrenrelevanten Kernsortimenten der 
„Essener Liste" nicht zulässig: 

 - (Schnitt-)Blumen 
 - Bekleidung/Lederwaren/Schuhe 
 - Bücher 
 - Drogerie, Kosmetik (Drogeriewaren, Parfümerie- und Kosmetikartikel; Wasch- und Putzmittel) 
 - Foto/Video/Optik/Akustik  
 - Geschenkartikel 
 - Glas, Porzellan, Keramik  
 - Haushaltwaren, Elektrokleingeräte 

- Haus- und Heimtextilien (Haus-, Heimtextilien, Stoffe; Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle; Gardinen und  
Zubehör)  

- Kunstgewerbe/Bilder 
 - Medien (Unterhaltungselektronik; Tonträger; Computer und Kommunikationselektronik) 
 - Musikalienhandel 
 - Nahrungs- und Genussmittel  
 - Nähmaschinen 
 - Papier/Schreibwaren/Büroorganisation 
 - Pharmazeutika, Reformwaren 
 - Sanitätswaren 
 - Spielwaren, Bastelartikel 
 - Sport- und Freizeitartikel (einschließlich Sportgeräte, Campingartikel, Fahrräder und Zubehör) 
 - Tiere und Tiernahrung, Zooartikel 
 - Uhren/Schmuck 
 - Waffen, Jagdbedarf 
 - Zeitungen, Zeitschriften. 

In dem Kerngebiet MK sind Einzelhandelsbetriebe und Teile von Einzelhandelsbetrieben ausgenommen im 
Erdgeschoss unzulässig (§ 1 Abs. 7 BauNVO). 

In dem Kerngebiet MK sind Sexshops, Spielhallen, Wettbüros, Sexkinos, Peepshows, Stripteaseshows, 
Eroscenter sowie Dirnenunterkünfte nicht zulässig. 

2. Anrechnung von Stellplätzen und Garagen (§ 21 a Abs. 5 BauNVO)  
In dem Kerngebiet MK ist die zulässige Geschossfläche um die Fläche notwendiger Stellplätze und 
Garagen, die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen. Die Fläche der unterirdischen 
Garage ist nach ihren Außenmaßen zu ermitteln. 

3. Natur und Landschaft  
 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a  und b BauGB) 

Auf privaten Pkw-Stellplatzanlagen ist pro 5 Stellplätzen ein standortgerechter, mindestens 
mittelkroniger Laubbaum, in der Pflanzgüte von mindestens Stammumfang 18-20 cm, anzupflanzen; 
die Bäume sind über die Stellplatzanlage verteilt anzupflanzen; die Baumbeete müssen mindestens 
1,5 m x 1,5 m groß und begrünt sein, sie sind mit einem Anfahrschutz zu versehen. Diese 
Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten; ausfallende Bäume sind entsprechend nachzupflanzen. 
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Die nicht überbauten Decken von Tiefgaragen sind intensiv zu begrünen. soweit sie nicht für eine 
andere zulässige Verwendung benötigt werden. Die Mindeststärke der Drän-, Filter- und 
Vegetationstragschicht beträgt 35 cm. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. 

Flachdächer sind mindestens extensiv zu begrünen. Die Mindeststärke der Drän-, Filter- und 
Vegetationstragschicht beträgt 6 cm. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Davon ausgenommen sind 
Dachflächenbereiche, die für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen oder für erforderliche 
haustechnische Einrichtungen genutzt werden. 

4. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)   
 Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

 Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen an den mit  
 gekennzeichneten Gebäudeseiten erforderlich. 

Sofern nicht durch Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die 
erforderliche Pegelminderung erreicht wird, muss die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
mindestens die Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereiches (siehe römische Zahlen, die im 
Bebauungsplan enthalten sind) der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - erfüllen. 

 Das jeweilige Schalldämmmaß beträgt: 
 Lärmpegelbereich Schalldämmmaß für Schalldämmmaß für Büroräume 
                                         Aufenthaltsräume in Wohnungen u.ä. dB(A) 
                                                        u.ä. dB(A) 
           V 45                                                         40 
           VI 50 45 

II. Hinweise 

1. Gutachten  
Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde und können beim Amt für Stadtplanung und 
Bauordnung eingesehen werden: 
- Schalltechnische Untersuchung zu den Verkehrslärmimmissionen und Ermittlung der elektro-

magnetischen Feldstärke zum Bebauungsplan Hachestraße in Essen 
- Verkehrsuntersuchung für die Erschließung der Aurelis- Liegenschaft Essen - Hachestraße, ehemaliger 

Güterbahnhof  
- Beurteilung der bergbaulichen Situation Flächenbereich an der Hachestraße in Essen 
- Gutachten zur Überwachung und Bewertung der bergbaulichen Erkundungsmaßnahme Flächenbereich 

an der Hachestraße in Essen 
- Abfalltechnische Bodenuntersuchung Hachestraße Essen 
- Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan „Hachestraße“ in Essen 

2. Satzungen der Stadt Essen  
Für den Schutz des Baumbestandes im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt die Satzung zum 
Schutze des Baumbestandes der Stadt Essen (Baumschutzsatzung) vom 06.07.2001 (Amtsblatt der 
Stadt Essen, Nr. 28, S. 227), geändert durch die Satzung vom 06.10.2005 (Amtsblatt der Stadt Essen 
Nr. 41, S. 318). 

3. Bodendenkmäler  
Mit Umsetzung der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde/ -denkmäler entdeckt werden. Diese 
sind gem. §§ 15, 16 Denkmalschutzgesetz NW unverzüglich der Stadt Essen (Institut für Denkmalschutz 
und Denkmalpflege) zu melden und in unverändertem Zustand zu erhalten. 

4. Altlastenverdachtsflächen/Umgang mit anfallendem Bodenaushub  
Innerhalb des Verfahrensgebietes befindet sich die altlastenverdächtige Fläche mit der Kataster 
Nr. 04/3.20. Es handelt sich hierbei um die ehemalige Güterabfertigung der Deutschen Bahn AG, 
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Hachestraße. Im Rahmen nachfolgender Genehmigungsverfahren ist mit Auflagen und 
Nebenbestimmungen (z.B. gutachterliche Begleitung, Bodenaustausch/-auftrag) zur 
Altlastenproblematik zu rechnen. 

5. Kampfmittel  
Bei Baumaßnahmen mit erheblichen Erdeingriffen (> 0,8 m) sind Kampfmittelbefunde nicht 
auszuschließen. Für die betroffene Fläche ist daher frühzeitig vor Beginn der Baumaßnahme beim 
Ordnungsamt der Stadt Essen unter Vorlage eines Lageplans eine Überprüfung auf Kampfmittel zu 
beantragen. 

6.  Hochspannungskabel 
Der Bebauungsplan weist darauf hin, dass innerhalb der Belastungsfläche eine Bebauung oder 
Bepflanzung mit Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern aus versorgungstechnischen Gründen zu 
unterlassen ist. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass vor Baubeginn vom Erschließungsträger (RWE Westfalen-
Weser-Ems Netzservice GmbH, ERNN-H-LH, Freistuhl 7, 44137 Dortmund sowie RWE Rhein-Ruhr 
Netzservice GmbH, Regionalzentrum Essen, Altenessener Straße 35, 45141 Essen) entsprechende 
Lagepläne zum Kabelverlauf anzufordern sind. 

7.  Erdwärme 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Hachestraße 7 Hans-Böckler-Straße“ liegt über dem auf 
Erdwärme erteilten Erlaubnisfeld MIRI. Vor Errichtung von neuen Bauvorhaben ist eine Sicherungs-
anfrage an den zuständigen Bergwerkseigentümer (Thyssen Krupp Real Estate GmbH) zu richten. 
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II. Hinweise

1.	Gutachten 

Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde und können beim Amt für Stadtplanung und Bauordnung eingesehen werden:

- Schalltechnische Untersuchung zu den Verkehrslärmimmissionen und Ermittlung der elektro-magnetischen Feldstärke zum Bebauungsplan Hachestraße in Essen

- Verkehrsuntersuchung für die Erschließung der Aurelis- Liegenschaft Essen - Hachestraße, ehemaliger Güterbahnhof 

- Beurteilung der bergbaulichen Situation Flächenbereich an der Hachestraße in Essen
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Für den Schutz des Baumbestandes im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt die Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Essen (Baumschutzsatzung) vom 06.07.2001 (Amtsblatt der Stadt Essen, Nr. 28, S. 227), geändert durch die Satzung vom 06.10.2005 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 41, S. 318).

3.	Bodendenkmäler 

Mit Umsetzung der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde/ -denkmäler entdeckt werden. Diese sind gem. §§ 15, 16 Denkmalschutzgesetz NW unverzüglich der Stadt Essen (Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege) zu melden und in unverändertem Zustand zu erhalten.

4.	Altlastenverdachtsflächen/Umgang mit anfallendem Bodenaushub 

Innerhalb des Verfahrensgebietes befindet sich die altlastenverdächtige Fläche mit der Kataster Nr. 04/3.20. Es handelt sich hierbei um die ehemalige Güterabfertigung der Deutschen Bahn AG, Hachestraße. Im Rahmen nachfolgender Genehmigungsverfahren ist mit Auflagen und Nebenbestimmungen (z.B. gutachterliche Begleitung, Bodenaustausch/-auftrag) zur Altlastenproblematik zu rechnen.

5.	Kampfmittel 

Bei Baumaßnahmen mit erheblichen Erdeingriffen (> 0,8 m) sind Kampfmittelbefunde nicht auszuschließen. Für die betroffene Fläche ist daher frühzeitig vor Beginn der Baumaßnahme beim Ordnungsamt der Stadt Essen unter Vorlage eines Lageplans eine Überprüfung auf Kampfmittel zu beantragen.

6.	 Hochspannungskabel

Der Bebauungsplan weist darauf hin, dass innerhalb der Belastungsfläche eine Bebauung oder Bepflanzung mit Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern aus versorgungstechnischen Gründen zu unterlassen ist.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass vor Baubeginn vom Erschließungsträger (RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, ERNN-H-LH, Freistuhl 7, 44137 Dortmund sowie RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH, Regionalzentrum Essen, Altenessener Straße 35, 45141 Essen) entsprechende Lagepläne zum Kabelverlauf anzufordern sind.

7. 	Erdwärme

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Hachestraße 7 Hans-Böckler-Straße“ liegt über dem auf Erdwärme erteilten Erlaubnisfeld MIRI. Vor Errichtung von neuen Bauvorhaben ist eine Sicherungs-anfrage an den zuständigen Bergwerkseigentümer (Thyssen Krupp Real Estate GmbH) zu richten.







